
Anhang I – Begriffserklärungen 
 
„Unternehmen in Schwierigkeiten“ (gemäß Artikel 2, Nummer 18 AGVO): Unternehmen, 
auf das 

mindestens einer der folgenden Umstände zutrifft: 
 
a) Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung (ausgenommen KMU, die noch keine 
drei Jahre bestehen, und – in Bezug auf Risikofinanzierungsbeihilfen – KMU, die die 

Voraussetzung des Artikels 21 Absatz 3 Buchstabe b erfüllen und nach einer Due-Diligence-
Prüfung durch den ausgewählten Finanzintermediär für Risikofinanzierungen infrage 
kommen): Mehr als die Hälfte des gezeichneten Stammkapitals ist infolge aufgelaufener 
Verluste verloren gegangen. Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste 

von den Rücklagen (und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den Eigenmitteln des 
Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der 
Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht 
sich der Begriff „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ insbesondere auf die in Anhang I der 

Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates genannten Arten von 
Unternehmen und der Begriff „Stammkapital“ umfasst gegebenenfalls alle Agios. 
 
b) Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die 

Schulden der Gesellschaft haften (ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre bestehen, und 
– in Bezug auf Risikofinanzierungsbeihilfen – KMU, die die Voraussetzung des Artikels 21 
Absatz 3 Buchstabe b erfüllen und nach einer Due-Diligence- Prüfung durch den ausgewählten 
Finanzintermediär für Risikofinanzierungen infrage kommen): Mehr als die Hälfte der in den 

Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste verloren 
gegangen. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaften, bei 
denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften“ 
insbesondere auf die in Anhang II der Richtlinie 2013/34/EU genannten Arten von 

Unternehmen. 
 
c) Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im 
innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger. 
 
d) Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht 
zurückgezahlt oder die Garantie ist noch nicht erloschen beziehungsweise das Unternehmen hat 

eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch einem 
Umstrukturierungsplan. 
 
e) Im Falle eines Unternehmens, das kein KMU ist: In den letzten beiden Jahren 

 
1. betrug der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des Unternehmens mehr als 7,5 und 
2. das anhand des EBITDA berechnete Zinsdeckungsverhältnis des Unternehmens lag unter 
1,0. 
 

„Bruttosubventionsäquivalent“ (gemäß Artikel 2, Nummer 22 AGVO): Höhe der Beihilfe, 
wenn diese als Zuschuss für den Empfänger gewährt worden wäre, vor Abzug von Steuern und 
sonstigen 
Abgaben. 

 



„Kleine und mittlere Unternehmen“ oder „KMU“: bezeichnet Unternehmen, die die 
Voraussetzungen des Anhangs I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung erfüllen.  
Was ein mittleres und kleines Unternehmen ist, wird ausschließlich im Anhang zur Verordnung 
Nummer 651/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung 2023/1315 vom 23.6.2023 

bestimmt. Die Auslegung dieses Anhangs geschieht wiederum ausschließlich durch die 
Unionsgerichtsbarkeit. Etwaige Leitfäden, welcher Art und von welchem Verfasser auch 
immer, sind dagegen unbeachtlich. 
 

„Große Unternehmen“: sind Unternehmen, die die Voraussetzungen des Anhangs I der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung nicht erfüllen. 
 

„Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte zur Definition der 

Unternehmenskategorien“ (gemäß Artikel 2, Anhang I, AGVO):  
 
Die Kategorie der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die 

entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro erzielen oder deren 
Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Millionen Euro beläuft. Innerhalb der Kategorie der 
KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 50 
Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz beziehungsweise Jahresbilanz 10 Millionen 

Euro nicht übersteigt. 
 
„Unionsnorm“ (gemäß Artikel 2, Nummer 102 AGVO): 
(a) eine verbindliche Unionsnorm für das von einzelnen Unternehmen zu erreichende 

Umweltschutzniveau, nicht jedoch auf Ebene der Union geltende Normen oder festgelegte 
Ziele, die für die Mitgliedstaaten, nicht aber für die einzelnen Unternehmen verbindlich sind; 
oder 
(b) die Verpflichtung, die besten verfügbaren Techniken (BVT) im Sinne der Richtlinie 

2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates anzuwenden und sicherzustellen, dass 
die Emissionswerte über den Werten liegen, die aus dem Einsatz der BVT resultieren würden; 
sofern in Durchführungsrechtsakten zur Richtlinie 2010/75/EU oder zu anderen anwendbaren 
Richtlinien mit den BVT assoziierte Emissionswerte festgelegt wurden, gelten diese Werte für 

die Zwecke dieser Verordnung; wenn diese Werte als Bandbreiten ausgedrückt werden, ist der 
Wert, bei dem die mit den BVT assoziierten Emissionswerte für das betreffende Unternehmen 
zuerst erreicht werden, anwendbar; 
 

„innovative Technologie“ (gemäß Artikel 2, Nummer 114 AGVO): im Vergleich zum Stand 
der Technik neue, vor Kurzem validierte Technologie, die das Risiko eines technischen oder 
industriellen Misserfolgs birgt und keine Optimierung einer bestehenden Technologie oder 
deren Weiterentwicklung zur industriellen Reife darstellt; 

 
„Wiederverwendung“ (gemäß Artikel 2, Nummer 126 AGVO): Wiederverwendung im Sinne 
des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates 
 

„Recycling“ (gemäß Artikel 2, Nummer 128 AGVO): Recycling im Sinne von Artikel 3 
Nummer 17 der Richtlinie 2008/98/EG; 
 
„Ressourceneffizienz“ (gemäß Artikel 2, Nummer 128a AGVO): Verringerung der Menge der 

für eine Produktionseinheit benötigten Inputs oder Ersatz des Primärinputs durch 
Sekundärinputs; 



 
„Abfall“ (gemäß Artikel 2, Nummer 128b AGVO): Abfall im Sinne von Artikel 3 Nummer 1 
der Richtlinie 2008/98/EG;  
 

„Behandlung“ (gemäß Artikel 2, Nummer 128d AGVO): Behandlung im Sinne von Artikel 3 
Nummer 14 der Richtlinie 2008/98/EG sowie die Behandlung anderer Produkte, Materialien 
oder Stoffe; 
 

„Verwertung“ (gemäß Artikel 2, Nummer 128e AGVO): Verwertung im Sinne von Artikel 3 
Nummer 15 der Richtlinie 2008/98/EG sowie die Verwertung anderer Produkte, Materialien 
oder Stoffe; 
 

„Beseitigung“ (gemäß Artikel 2, Nummer 12f AGVO): Beseitigung im Sinne des Artikels 3 
Nummer 19 der Richtlinie 2008/98/EG; 
 
„andere Produkte, Materialien oder Stoffe“  (gemäß Artikel 2, Nummer 128g AGVO): 

Materialien, Produkte und Stoffe, die keine Abfälle sind, einschließlich Nebenprodukten im 
Sinne des Artikel 5 der Richtlinie 2008/98/EG, Rückstände aus Land- und Forstwirtschaft, 
Abwasser, Regenwasser und Abflusswasser, Mineralien, Nährstoffe, Restgase aus 
Produktionsprozessen sowie überflüssige Produkte, Teile und Materialien; 

 
„überflüssige Produkte, Teile und Materialien“  (gemäß Artikel 2, Nummer 128h AGVO): 
Produkte, Teile und Materialien, die nicht mehr benötigt werden oder für ihren Besitzer nicht 
mehr von Nutzen sind, sich aber für die Wiederverwendung eignen; 

 
„getrennte Sammlung“ (gemäß Artikel 2, Nummer 128i AGVO): getrennte Sammlung im 
Sinne des Artikels 3 Nummer 11 der Richtlinie 2008/98/EG; 
 

„Unternehmen“ (gemäß Art 1, Anhang I, AGVO): Als Unternehmen gilt jede Einheit, 
unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu gehören 
insbesondere auch jene Einheiten, die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten 
als Einpersonen- oder Familienbetrieb ausüben, sowie Personengesellschaften oder 

Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. 
 


